
                                                                                                                                                                     
 
Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123 vom 19.07.2011   
 
 
 
Rechtsprechung 
 
 
793: Rente für den/die überlebende(n) Partner/in: vor der Pensionierung zu erfüllende 
reglementarische Voraussetzungen  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 28. Februar 2011, 9C_298/2010; zur 
Publikation vorgesehen; Entscheid in französischer Sprache)  
 
(Art. 20a BVG)  
 
D. und S. wohnen seit vielen Jahren im gemeinsamen Haushalt und haben auch ein 
gemeinsames Kind. Am 1. Januar 2006 ging D. vorzeitig in Pension und erhielt ab diesem 
Zeitpunkt von der Vorsorgeeinrichtung X. eine Altersrente. Mit Beschluss des Stiftungsrates 
vom 19. November 2007 änderte die Vorsorgeeinrichtung ihr Reglement und schuf einen 
neuen Art. 3.10a, welcher eine Partnerrente vorsieht und die Anspruchsvoraussetzungen 
dazu festlegt. Mit dem von der Vorsorgeeinrichtung bereitgestellten Ad-hoc-Formular 
meldete D. am 19. Dezember 2007, dass er mit S. im gemeinsamen Haushalt lebe. Er wollte 
damit S. ermöglichen, nach seinem Tod eine Partnerrente beziehen zu können. Mit 
Schreiben vom Folgetag informierte die Vorsorgeeinrichtung D., dass die Partnerrente nur 
vor der Pensionierung beansprucht werden könne, was im konkreten Fall nicht mehr möglich 
sei, da dieses Ereignis 2006 eingetreten sei. D. und S. reichten beim Versicherungsgericht 
des Kantons Waadt Klage ein und verlangten, es sei festzustellen, dass S. beim Tod von D. 
Anspruch auf eine Partnerrente im Sinne von Art. 3.10a des Reglements der 
Vorsorgeeinrichtung in seiner Fassung vom 1. Januar 2008 (folgend: Reglement 2008) habe. 
Das kantonale Gericht wies die Klage ab.  
 
Die Beschwerdeführer stützen ihren Anspruch auf Art. 3.10a Abs. 1 Reglement 2008, mit 
welchem auf den 1. Januar 2008 eine Partnerrente zu folgenden Voraussetzungen 
eingeführt worden ist:  
Eine mit der Ehe vergleichbare Lebensgemeinschaft, auch zwischen Personen gleichen 
Geschlechts, wird, was den Anspruch auf die in Ziffer 3.10 erwähnten Leistungen betrifft, wie 
eine Ehe behandelt, sofern:  
 
a) die beiden Partner weder verheiratet noch verwandt sind;  
 
b) der Beweis der ununterbrochenen Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt 
mindestens in den letzten fünf Jahren vor dem Tod erbracht werden kann oder für den 
Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufgekommen werden musste und die 
Lebensgemeinschaft im Zeitpunkt des Todes noch bestand;  
 
c) ein Meldeformular der Vorsorgeeinrichtung vorhanden ist, welches die versicherte Person 
noch zu Lebzeiten der Vorsorgeeinrichtung eingereicht hat;  
 
d) der Anspruch spätestens drei Monate nach dem Tod der versicherten Person bei der 
Vorsorgeeinrichtung geltend gemacht wird;  
 
e) die Voraussetzungen von Buchstabe a) bis c) vor der Pensionierung erfüllt waren. 
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Die Beschwerdeführer bestreiten insbesondere, dass der am 1. Januar 2009 in Kraft 
getretene Abs. 1bis von Art. 3.10a des Reglements zur Anwendung kommen soll. Dieser hat 
folgenden Wortlaut:  
 
Der Anspruch auf diese Leistungen besteht nur, wenn die versicherte Person die in Absatz 1 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Beim Tod einer schon pensionierten Person müssen 
die in Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen jedoch schon zum Zeitpunkt der 
Pensionierung erfüllt sein. Bei einer Pensionierung vor dem 1. Januar 2008 besteht kein 
Anspruch auf diese Leistungen.  
 
Als erstes ruft das Bundesgericht in Erinnerung, dass gemäss den allgemeinen Grundsätzen 
bei Änderungen von Rechtsnormen diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der 
Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung 
haben. Diese Regel gilt auch für Reglements- oder Statutenänderungen von Vorsorge-
einrichtungen. Bei Hinterlassenenleistungen beispielsweise sind die beim Tod des 
Versicherten - d.h. zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf die Hinterlassenen-
leistungen - geltenden Bestimmungen anwendbar (BGE 126 V 163 Erw. 4b S. 166). Der 
Tatbestand, aus welchem im konkreten Fall der Anspruch auf eine Partnerrente abgeleitet 
wird, ist der Tod des Versicherten. Dass es sich hier konkret um ein Feststellungsverfahren 
handelt, ändert nichts am Resultat, die Behörde hat jedoch, da der versicherte Tatbestand 
noch nicht eingetreten ist, auf der Grundlage des im Zeitpunkt des Feststellungsentscheides 
anwendbaren Rechts zu urteilen. 
 
Gemäss Rechtsprechung kann eine im Bereich der weitergehenden Vorsorge tätige 
Vorsorgeeinrichtung ihr Reglement nur dann einseitig ändern, wenn sie diese Möglichkeit 
ausdrücklich in einer Bestimmung festgehalten hat, welcher die versicherte Person mit der 
Annahme des Vorsorgevertrages ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten 
zugestimmt hat (BGE 130 V 18 Erw. 3.3 S. 29; 127 V 252 Erw. 3b S. 255; 117 V 221 Erw. 4 
S. 225). Eine Änderung der Statuten oder des Reglements einer Vorsorgeeinrichtung ist 
grundsätzlich zulässig, sofern die neue Regelung gesetzeskonform und nicht willkürlich ist, 
nicht zu einer Ungleichbehandlung der Versicherten führt und deren wohlerworbenen Rechte 
nicht verletzt (BGE 121 V 97 Erw. 1b S. 101; Entscheid 9C_140/2009 vom 2. November 
2009 Erw. 4.2, in SVR 2010 BVG Nr. 16 S. 64).  
 
Im vorliegenden Fall sieht der unverändert gebliebene Art 9.1 des Reglements vor, dass der 
Stiftungsrat das Reglement sowie dessen Anhänge unter Wahrung des Stiftungszweckes 
und der Ansprüche der Destinatäre jederzeit abändern darf. Diese Reglementsbestimmung 
ermöglicht folglich eine Änderung des Reglements, sofern die Erfordernisse der 
Rechtsprechung (BGE 121 V 97 Erw. 1b) erfüllt sind. 
 
Die Beschwerdeführer sind der Meinung, dass die Änderung des Reglements 2008 nicht 
zulässig war, weil damit die in Art. 9.1 des Reglements garantierten Ansprüche der 
Destinatäre, welche weiter als die wohlerworbenen Rechte gingen, verletzt worden seien. 
Gemäss Bundesgericht anerkennt die Gesetzgebung im Sozialversicherungsbereich nur 
ausnahmsweise wohlerworbene Rechte. Finanzielle Ansprüche werden gemäss 
Rechtsprechung nur dann zu wohlerworbenen Rechten, wenn das Gesetz oder das 
Reglement die Beziehungen ein für alle Male festlegt und von den Einwirkungen der 
gesetzlichen oder reglementarischen Entwicklung ausnimmt oder wenn mit dem einzelnen 
Anstellungsverhältnis verbundene Zusicherungen abgegeben werden. Laufende Leistungen 
werden in dieser Hinsicht eher als wohlerworbene Rechte betrachtet als die einfachen 
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Anwartschaften, die nur selten geschützt sind, gerade weil es keinen Rechtstitel gibt, der sie 
vor Änderungen aufgrund von modifizierten Gesetzesbestimmungen bewahrt (BGE 117 V 
229 Erw. 5b S. 235). Im konkreten Fall stellt die Partnerrente für S. eine einfache 
Anwartschaft dar, bei welcher das Prinzip und der Inhalt von der Beklagten einseitig 
abgeändert werden können. Die Sicht der Beschwerdeführer kann nicht gutgeheissen 
werden. Diese beschränken sich, ohne dies in irgendeiner Weise glaubhaft zu machen, auf 
das Vorbringen, dass die Ansprüche der Destinatäre im Sinne von Art. 9.1 des Reglements 
weiter gingen als die von der Rechtsprechung im Falle einer Änderung von 
Reglementsbestimmungen anerkannten Ansprüche. Zudem ergibt sich aus den Unterlagen, 
dass D. über das Intranet von seinem Arbeitgeber Y. erfahren hatte, dass eine Partnerrente 
eingeführt wird und dass die Details zum Anspruch auf die neue Rente später mitgeteilt 
werden. Er hat sein Konkubinat am 19. Dezember 2007 gemeldet und (in Ziffer 2 des 
Formulars) angegeben, dass er das aktuelle Reglement (…) und die Übersicht zur 
Partnerrente zur Kenntnis genommen habe und die dazugehörigen Voraussetzungen 
akzeptiere. Dieses von den Beschwerdeführern eingebrachte Dokument hält bezüglich der 
zur Beanspruchung einer Partnerrente berechtigten Personen fest, dass die pensionierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Möglichkeit nicht haben, ausser wenn die 
Voraussetzungen für den Bezug einer Partnerrente schon während ihres Erwerbslebens 
erfüllt waren und ihre Partnerschaft gemeldet worden war. Unter diesen Umständen darf 
nicht davon ausgegangen werden, dass die Einführung der Partnerrente ein „Angebot“ 
zuhanden von D. war, kannte dieser doch die Unterlagen, in welchen die Voraussetzungen 
aufgeführt waren, zu welchen Pensionierte einen Anspruch haben konnten, und wusste er 
auch, dass er diese nicht vollständig erfüllte. Aus diesem Grund können sich die 
Beschwerdeführer nicht der Änderung des Reglements 2008 entgegenstellen, indem sie sich 
auf die in Art. 9.1 des Reglements garantierten Ansprüche berufen.  
 
Die Beschwerdeführer rügen eine durch Art. 8 Abs. 2 BV untersagte Ungleichbehandlung 
zwischen Ehepaaren oder registrierten Partnerschaften und Konkubinatspartnern, da nur 
letztere eine Meldepflicht hätten. Die Tatsache, dass eine Vorsorgeeinrichtung eine 
Meldepflicht für den Bezug einer Partnerrente vorsieht – eine Meldeflicht, bei welcher die 
Rechtsprechung (BGE 136 V 127) anerkannt hat, dass es sich dabei um eine Art. 20a BVG 
entsprechende Obliegenheit handelt, stellt gemäss Bundesgericht keine Ungleichbehandlung 
gegenüber überlebenden Ehegatten und überlebenden registrierten Partnern dar. Dazu 
kommt, dass sich das Vorsorgeverhältnis grundlegend ändert, wenn die versicherte Person 
eine Altersrente erhält. Während des Erwerbslebens verfügt die versicherte Person nämlich 
nur über Anwartschaften hinsichtlich ihrer zukünftigen Rente, welche im Prinzip jederzeit 
revidiert werden können. Bei der Pensionierung dagegen erwirbt sie einen Anspruch auf eine 
durch das Vorsorgekapital finanzierte Rente, deren Höhe mit Ausnahme der in Art. 36 Abs. 2 
und 65d Abs. 3 lit. b BVG (BGE 135 V 382 Erw. 6 S. 390 ff.; 134 I 23 Erw. 7 S. 35 ff.) 
vorgesehenen Eventualitäten nicht mehr geändert werden kann. Für das Bundesgericht ist 
es deshalb systemkonform, dass nach der Pensionierung der versicherten Person keine 
neuen Renten mehr entstehen können. 
 
Aus diesen Gründen befindet das Bundesgericht, dass die mit einer Reglementsänderung 
verbundene Einführung eines neuen Absatzes 1bis in Art. 3.10a durch die 
Vorsorgeeinrichtung zulässig war und dass die Beschwerdeführer sich zu Unrecht gegen die 
Anwendung dieser neuen Bestimmung wehrten.       


